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hängten Strafen und sonstigen Maßnahmen angeordnet 
werden. Dabei sind die Art der Bekanntmachung sowie die 
Frist, innerhalb deren sie zu erfolgen hat, zu bestimmen.

§ 19
(1) Wer einer nach § 14 oder § 15 Abs. 1 erlassenen An

ordnung zuwiderhandelt, wird mit Gefängnis und mit 
Geldstrafe oder mit einer dieser Strafen bestraft.

(2) Ebenso wird bestraft, wer jemanden, von dem er 
weiß, daß gegen ihn eine Anordnung gemäß § 14 oder 
§ 15 Abs. 1 ergangen ist, entgegen dieser Anordnung für 
sich tätig werden läßt, mit ihm Geschäfte abschließt oder 
sonst mit ihm zusammen wirkt.

(3) Neben der Strafe kann ohne Rücksicht auf Eigen
tumsverhältnisse oder sonstige Rechte Dritter die Einzie
hung der Gegenstände, auf dae sich der unzulässige Betrieb 
oder die unzulässige Tätigkeit bezieht, und der zur Fort
führung des Betriebes oder der Tätigkeit bestimmten oder 
verwendeten Gegenstände und Einrichtungen angeordnet 
werden. § 16 Abs. 2 bis 4 und § 17 gelten entsprechend.

II.Abschnitt

Ordnungsstrafverfahren1

§ 2 0
(1) In leichten Fällen kann bei Verstößen gegen die Be

stimmungen der §§ 1 bis 10 und des § 19 der Verordnung 
eine Ordnungsstrafe bis zur Höhe von 500 DM verhängt

1. vgl. jetzt auch die Verordnung über die Festsetzung von Ord
nungsstrafen und die Durchführung des Ordnungsstrafverfahrens 
vom 3. 2. 1955 (GBl. I S. 128), abgedruckt in Teil V unter Ziff. 3.
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